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Beschlussvorschlag: 

 

Auf der Grundlage 

 

– des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) sowie 

– des § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) 

 

wird durch die Stadtvertretung nachfolgender Beschluss gefasst: 

 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange (TÖB) während der Vorabstimmung und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 6. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 33 „Brodaer Höhe“ und seiner Begründung in der Zeit vom 03.02. bis 04.03.14 

werden gemäß dem Abwägungsvorschlag (Anlage 1) abgewogen. 

 

Inhaltsverzeichnis: 

 

I. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. lt. TÖB-Liste: 

 

1.  Berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 

 

2.  Teilweise berücksichtigt werden Stellungnahmen von 

2.1  Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 1.1 

2.2  Stadtverwaltung Neubrandenburg (Straßenbaulastträger) 2.11 

2.3  Untere Immisionsschutzbehörde 8.4 

 

3.   Nicht berücksichtigt werden die Stellungnahmen  

3.1  Untere Denkmalschutzbehörde 15.3 

 

4.   Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren  

4.1  Amt für Raumordnung Mecklenburgische Seenplatte 1.2 

4.2  Straßenbauamt Neustrelitz 2.3 

4.3 Untere Verkehrsbehörde 2.5 

4.4  GDM 4.1 

4.5  e.dis 4.2 

4.6 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 15.2 

  

 

5.   Stellungnahmen ohne Relevanz für das Bebauungsplanverfahren 

5.1  Deutsche Telekom 3.2 

5.2  Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 4.5 

5.3  Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 5.4 

5.4  Stadtwirtschaft Neubrandenburg 6.1 

5.5  Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern 11.2 

 

6.   Keine Antwort gaben 

 

II.  Stellungnahmen  der Öffentlichkeit während der öffentlichen Auslegung 

 

keine 

 

III.  Abstimmung mit den Nachbargemeinden 

 

1. Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 

1.1 Gemeinde Wulkenzin 2.8 



 

Änderungen, die sich gegenüber der ausgelegten Planfassung aus der Abwägung ergeben: 

 

- in der Planzeichnung - Teil A: 

- Bemaßung der Abstände zwischen Baugrenze und Straßenbegrenzungslinie 

- Ergänzung der 70m-Linie als Abstand zur B 192 

- Ergänzung der Rechtsbezüge in der Zeichenerklärung 

 

- im Text – Teil B: 

- Klarstellung der Formulierung des Punktes 6 der textlichen Festsetzung  

 

- in der Begründung: Die geänderten Textpassagen wurden gekennzeichnet. 

- Aktualisierung Rechtsgrundlagen 

- Ergänzung der Begründung zum Verfahren nach §13a BauGB im Punkt 2.2 

- Änderung des Begriffes „Parkplatz“ im Punkt 7.4.2 
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STADT NEUBRANDENBURG 
 

Bebauungsplan Nr. 33 „Brodaer Höhe“ 
 

 
 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 
II. Abstimmung mit den Nachbargemeinden  
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

STADT NEUBRANDENBURG 
 

Bebauungsplan Nr. 33 „Brodaer Höhe“ 
 
 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
          I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr.  1.1  bis 5.5 

 
 
 



 
 

2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 

TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 04.03.2014 
 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 



 
2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
1. Hinweis wird beachtet 

 
Die Begründung wird unter Punkt 2.2 ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Hinweis wird beachtet 
 
Es handelt sich um eine unselbständige Änderung des Bebauungsplanes, welche 
nur für den Änderungsbereich gilt. Der Ursprungsplan gilt für die übrigen 
Bereiche des Bebauungsplanes fort 
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2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Hinweis wird beachtet 
 
Die Rechtsbezüge werden in der Zeichenerklärung ergänzt. 

 
 

4. Hinweis wird nicht beachtet 
 
In der Bekanntmachung wird immer auf das verwendete Regelwerk verwiesen. 
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2.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
TÖB 2.11 Straßenbaulastträger 08.04.14 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hinweis wird beachtet 
 
Im Punkt 7.4.2 wir der Begriff Stellplatz durch den Begriff Parkplatz ersetzt. 
 

2. Hinweis wird nicht beachtet 
 
Die Regelquerschnitte sind nicht Teil der Festsetzungen und stellen eine 
Empfehlung dar. Die Freihaltung der Grünraume von Leitungstrassen dient der 
Vermeidung von Beschädigungen von Leitungen und Vegetation, insbesondere 
von Gehölzen bei erforderlichen Erdarbeiten. 
 

3. Hinweis wird nicht beachtet 
 
Die Regelquerschnitte sind nicht Teil der Festsetzungen und stellen eine 
Empfehlung dar. 
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2.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
8.4 Untere Immissionsschutzbehörde 12.02.2014 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. kein Hinweis für Bebauungsplanverfahren 
 
Für die Einhaltung der Orientierungswerte wurde die im Bebauungsplan 
vorgesehene  Lärmschutzanlage (Wall) errichtet. Damit werden die 
Orientierungswerte für den Beurteilungspegel der DIN 18005 „Schallschutz im 
Städtebau“ eingehalten. 
 
 

2. Hinweis ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
 
Es ist nicht erforderlich die Zu- bzw. Unzulässigkeit bestimmter 
Heizungsanlagen im Bebauungsplan zu regeln. 
 
 

3. Hinweis wird beachtet 
 
Die Festsetzung gilt nur für Räume oberhalb des ersten Vollgeschosses. Die 
Formulierung des Punkt 6 der textlichen Festsetzung im Teil B wird 
diesbezüglich klargestellt. 
In der Planzeichnung wird die 70 m–Linie zur Konkretisierung ergänzt. 
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3.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÖB 15.3 Untere Denkmalschutzbehörde 10.04.14 
 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hinweis wird nicht beachtet 
 
Das Bodendenkmal befindet sich nicht im Geltungsbereich der 6. Änderung des 
Bebauungsplanes. 

 
 
2. Hinweis ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 

 
§ 11 DSchG ist erst bei der Umsetzung von Baumaßnahmen relevant. Das DSchG 
gilt unabhängig vom Bebauungsplan, so dass keine gesonderten Festsetzungen 
getroffen werden müssen.  
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4.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
TÖB 1.1 Amt für Raumordnung Mecklenburgische Seenplatte 20.02.2014 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
TÖB 2.3 Straßenbauamt Neustrelitz 19.02.2014 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
4.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÖB 2.5 Untere Verkehrsbehörde 04.02.2014 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 

 



 
4.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 

 
TÖB 4.1 GDM 13.02.2014 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
TÖB 4.2 e.dis 18.02.2014 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren  

 
 
 
 



 
4.6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
TÖB 15.2 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 19.05.2014 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 

 



 
5.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
TÖB 3.2 Deutsche Telekom  25.02.2014 
 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
 
Im Bereich der im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes umzupflanzenden 
Bäume befinden sich keine Leitungen der Deutschen Telekom. 
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5.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
TÖB 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 27.02.2014 
 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 



 
5.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
TÖB 5.4 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 

28.02.2014 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
 
Für die Fläche des Geltungsbereiches der 6. Änderung des Bebauungsplanes 
besteht kein Altlastenverdacht. 
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5.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
TÖB 6.1 Stadtwirtschaft Neubrandenburg 20.02.2014 
 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
5.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 

 
TÖB 11.2 Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern 31.01.2014 
 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist bereits als TÖB beteiligt worden. 
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STADT NEUBRANDENBURG 
 

Bebauungsplan Nr. 33 „Brodaer Höhe“ 
 
 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
  
 

III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden  
 



 
 

 1.1                                        Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
Nachbargemeinden 2.8 Gemeinde Wulkenzin 04.02.2014 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren  
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